
 
 

 
 

 

Gelsenkirchen, 26. Juni 2023 

 

VRR erweitert räumliche Gültigkeit des SozialTickets  

Faire Übergangslösung für das SozialTicket  

 

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) unterstützt eine DeutschlandTicket-Lösung 

für alle SozialTicket-Kund*innen und Wohngeldempfänger*innen in NRW. In diesem 

Rahmen sind auf Landesebene Lösungen in der Diskussion, die voraussichtlich An-

fang Dezember 2023 umgesetzt werden können. Für die Übergangszeit kommt der Ver-

bund ab dem 1. August den Nutzerinnen und Nutzern des SozialTickets (Preisstufe A 

bzw. kreisweite Gültigkeit) entgegen und weitet die Gültigkeit des Tickets auf den ge-

samten VRR-Raum aus. 

 

Damit setzt der Verbund kurzfristig einen von allen politischen Fraktionen im VRR getrage-

nen Antrag zu einer fairen Übergangslösung für das SozialTicket um. Darüber hinaus ist der 

VRR zusammen mit den anderen NRW-Verbünden und -Tarifgemeinschaften und mit dem 

NRW-Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (MUNV) in enger Abstimmung zur 

Überführung des bestehenden VRR-SozialTicket-Abonnements in ein SozialTicket-Angebot 

auf DeutschlandTicket-Basis. Ein finaler Preis steht derzeit noch nicht fest und wird NRW-

weit einheitlich mit allen Partnern abgestimmt. Das Ticket soll voraussichtlich im Dezember 

2023 umgesetzt werden. 
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